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BETRIEBSVEREINBARUNG 
 

 

über die Umfrage zum Mobilitätsverhalten von Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern  

im Auftrag der Direktion für Ressourcen und Planung der 

Universität Graz 

 

abgeschlossen zwischen 

der Universität Graz, 

vertreten durch den Rektor, Herrn Ao.Univ.-Prof. Dr. Martin Polaschek, 

 

und 

 

dem Betriebsrat für das wissenschaftliche Universitätspersonal, 

vertreten durch den Vorsitzenden, Herrn Ass.-Prof. Dr. Gerhard Wohlfahrt, 

 

sowie 

 

dem Betriebsrat für das allgemeine Universitätspersonal, 

vertreten durch den Vorsitzenden, Herrn Jürgen Neubauer. 
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I. GELTUNGSBEREICH  

§ 1. Personeller Geltungsbereich  

(1) Die vorliegende Betriebsvereinbarung gilt für alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen des 

allgemeinen und wissenschaftlichen Universitätspersonals der Universität Graz, die dem 

Universitäten-KV oder die nach den Übergangsbestimmungen des UG dem VBG unterliegen.  

(2) Die vorliegende Betriebsvereinbarung bildet weiters die Rechtsgrundlage für die Konkretisierung 

der Rechte und Pflichten der Beamten und Beamtinnen des allgemeinen und wissenschaftlichen 

Personals an der Universität Graz. Die Anwendung des BDG 1979 bleibt hievon unberührt.  

(3) Sämtliche in den Absätzen 1 und 2 genannten Personengruppen werden im Folgenden als 

"MitarbeiterInnen" bezeichnet.  

 

§ 2. Sachlicher Geltungsbereich  

Gegenstand dieser Betriebsvereinbarung ist die einmalige Durchführung und Auswertung der Umfrage 

zum Mobilitäts- und Verkehrsverhalten der MitarbeiterInnen der Universität Graz, mit dem Ziel, aus 

den erhobenen Daten eine fundierte Problemanalyse erstellen und folglich ein Verkehrskonzept 

entwickeln zu können. 

Veranlassung und Koordination der Umfrage erfolgt durch die Direktion für Ressourcen und Planung 

bzw. die Wirtschaftsabteilung der Universität Graz. Die Umsetzung der Umfrage sowie die Auswertung 

der Daten wird im Rahmen eines Auftragsverarbeitungsvertrag durch die Verkehrplus GmbH 

durchgeführt; ebenso die Abwicklung des durch die Teilnahme an der Umfrage zugänglich gemachten 

Gewinnspiels.  

 

§ 3. Örtlicher Geltungsbereich  

Die vorliegende Betriebsvereinbarung gilt für sämtliche Standorte/Arbeitsstätten der Universität Graz.  

 

§ 4. Zeitlicher Geltungsbereich  

Diese Betriebsvereinbarung tritt am Tag nach ihrer Kundmachung im Mitteilungsblatt der 

Universität Graz in Kraft und endet zum Zeitpunkt der Löschung der archivierten Daten. 

 

II. FRAGEBOGEN  

§ 5. Verwendeter Online-Fragebogen  

(1) Für die Umfrage ist der im Anhang zu dieser Betriebsvereinbarung enthaltene Fragebogen zu 

verwenden.  

(2) Der Fragebogen steht zwei Wochen ab Kundmachung der Betriebsvereinbarung online zur 

Verfügung. Wird in diesem Zeitraum eine Mindeststichprobengröße von 200 Personen nicht 

erreicht, verlängert sich der Zeitraum um weitere zwei Wochen. 
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§ 6. Ankündigung bzw. Aussendung  

(1) Die Umfrage wird per E-Mail an das gesamte allgemeine und wissenschaftliche 

Universitätspersonal ausgesandt.  

(2) Die Aussendung der Online-Umfrage erfolgt über die Applikation „LimeSurvey“ an die E-Mail-

Adressen „vorname.nachname@uni-graz.at“. Im Aussendungs-E-Mail wird explizit darauf 

hingewiesen, dass die Umfrage und die statistische Auswertung der Daten anonymisiert erfolgt.  

(3) Für die Realisierung der Online-Umfrage wird die Applikation „LimeSurvey“, die durch die IT 

Services der Universität Graz (uniIT) auf ihrer Webseite bereitgestellt wird, verwendet.  

 

§ 7. Freiwilligkeit und Anonymität  

(1) Die Teilnahme an der Umfrage erfolgt freiwillig und stellt keine wie auch immer geartete 

Dienstpflicht dar.  

(2) Die Grundsätze der Anonymität werden sowohl bei der Erhebung der Daten als auch der 

Auswertung der Ergebnisse gewahrt.  

 

III. AUSWERTUNG UND VERÖFFENTLICHUNG DER ERHOBENEN DATEN UND ERGEBNISSE 

§ 8. Auswertung und Löschung 

(1) Die Verantwortung für die Auswertungen der Antworten auf den Fragebogen obliegt der 

Projektleitung.  

(2) Nur die Projektleitung und die von ihr dazu beauftragten Personen haben Zugang zum 

Auswertungsdatensatz und dürfen diesen in Hinblick auf die Fragestellungen des 

gegenständlichen Forschungsvorhabens bearbeiten bzw. analysieren.  

(3) Es wird ausgeschlossen, dass im Zuge der Auswertungen auf einzelne Personen rückgeschlossen 

werden kann.  

(4) Auswertungen werden erst ab einer Auswertungseinheit von acht Personen durchgeführt.  

 

IV. SCHLUSSBESTIMMUNGEN  

§ 9. Anhang als Teil der Betriebsvereinbarung  

Der Anhang bildet einen integralen normativen Bestandteil der vorliegenden Betriebsvereinbarung. 

 

§ 10. Verhältnis zu anderen Rechtsquellen  

(1) Die Rechte der MitarbeiterInnen, die sich aus Gesetz, Verordnung und dem Universitäten-

Kollektivvertrag ergeben, werden durch die vorliegende Betriebsvereinbarung nicht berührt.  

(2) Sofern die vorliegende Betriebsvereinbarung nicht Abweichendes regelt, kommt die 
Rahmenbetriebsvereinbarung über den Einsatz personenbezogener Informations- und 
Kommunikationstechnologien (Rahmen-BV IKT 2019) in der jeweils geltenden Fassung zur 
Anwendung. 
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§ 11. Kundmachung der Betriebsvereinbarung  

Die Betriebsvereinbarung samt Anhang sind im Mitteilungsblatt der Universität bekannt zu machen.  

 

§ 12. Auslegung  

Für die Interpretation der vorliegenden Betriebsvereinbarung ist – soweit sich aus dem 

Gesamtzusammenhang nichts anderes ergibt – die Begriffsbildung des ArbVG, der DSGVO und des DSG 

heranzuziehen.  

 

Graz, am 29.03.2021 
 
 
Für die Karl-Franzens-Universität Graz: 
 

Der Rektor: 
Polaschek 

 
 
Für den Betriebsrat für das wissenschaftliche Universitätspersonal: 
 

Der Vorsitzende des Betriebsrats für das wissenschaftliche Universitätspersonal: 
Wohlfahrt 

 
 
Für den Betriebsrat für das allgemeine Universitätspersonal: 
 

Der Vorsitzende des Betriebsrats für das allgemeine Universitätspersonal: 
Neubauer 

 

 

 

 


